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Jn der Expedition des Conrſers Redakteur Dr. Schadeberg,

25. Halle, Donnerstag den 31. Januar 1850.der Hierzu eine Beilagehat, mnals unzulaſſi erſcheinen, die Befugniß zum Halten fortlaufenderiſten Deutſchland. Konten Weiſe auszudehnen, a Cid u Leſegt Er
ürde Berlin d. 28. Jan. Jm verfloſſenen Jahre war in maßigung der Durchgangs- Abgabe endlich von den aus dem

Köln ein Comité zuſammengetreten, welches ſich an die Mini Meßplatze nach dem Auslande verkauften oder dorthin zuruck-
ſterien des Handels und der Finanzen mit dem Antrage gewen- gefuührten ausländiſchen Waaren findet zur Zeit zu Gunſten
det hatte, daß der Stadt Koöln eine im Frühjahr und Herbſt teines einzigen Meßplatzes ſtatt. Die Ertheilung einer ſolchen
abzutzaltende Großmeſſe und, in Verbindung damit, dem Han Begünſtigung an Köln würde der Bewilligung eines Stapel-
delsſtande 1) das Halten von Lagern auslandiſcher unverſteuer- rechts für einen erheblichen Theil der Durchfuhr durch den Zoll-
ter Waaren zum Verkauf während der Meſſe, 2) die Fortdauer verein gleichkommen und war deshalb ebenfalls nicht zulaſſig.
des Steuerkonto's über die Meßzeiten hinaus und die Abſchrei- Aus dieſen Gründen ſind die Anträge des Comité's zurückge-
bung von dieſen Konten auch außer den Meßzeiten, 3) die wieſen worden. (Pr. St.Anz.)
Entrichtung einer bloßen Kontrol- Gebühr von den unverkauft Berlin, d. 29. Januar. Am Sonntag trat die Verfaſ-
zurückgeführten oder in das Ausland geführten fremden Waa ſungs-Commiſſion der erſten Kammer zur Berathung zuſam-
xen, bewilligt werden moge. Der Handels Miniſter vernahm men. Wie wir hoöören, hat ſie den Beſchluß gefaßt, der erſten
über dieſe Anträge zunächſt die ſämmtlichen Handelskammern Kammer die unbedingte Annahme der Beſchluſſe der zweiten
des Staats. Die Mehrzahl derſelben, darunter namenilich die über die Königl. Botſchaft vom 7. d. M. zu beantragen. Hier-
jenigen, welche die Jntereſſen der wichtigſten Fabrikbezirke des wach würde denn auch das Viebahnſche Amendement, durch wel-
Staats repraſentiren, ſprachen ſich gegen die Errichtung neuer ches der künftigen erſten Kammer nur ein Votum im Ganzen
Meſſen überhaupt aus, faſt alle aber erhoben gegen die Bewil- über das Budget zuſtehen ſoll, ſo wie die Ablehnung der Fidei-
ligung der beantragten Meßprivilegien entſchiedene Bedenken. kommiſſe die Zuſtimmung der erſten Kammer erhalten, und da
Allein ſchon mit Ruckſicht auf dieſe beinahe einſtimmige Anſicht mit doch eine gewiſſe Ausgleichung an Einfluß und Anſehen
des Handelsſtandes würde die Verwaltung haben Anſtand neh zwiſchen beiden Kammern erzielt werden. (C.
men muſſen, den Antragen des Comiteé's zu willfahren. Die- Nach einer Eroöffnung, welche Graf Schwerin geſtern der
ſenAnträgen ſtanden indeß auch noch anderweite und zwar ſehr zweiten Kammer am Schluß der Sitzung machte, ſcheint es ge
gewichtige Bedenken entgegen. Zunachſt nämlich iſt in den Zoll wiß, daß die Kammer mit dem Erlöſchen des Mandats der er
vereins-Vertragen vereinbart, daß, dem auf Forderung freier ſten geſchloſſen werde. Herr v. Manteuffel widerſprach dieſer
und natürlicher Bewegung des allgemeinen Verkehrs gerichteten Vorausſetzung nicht und verlangte nur vorzugsweiſe Erledigung
Zwecke des Zoll- Vereins gemäß, beſondere Zoll-Begünſtigungen der Vereins und Preßgeſetze.
einzelner Meßplätze, namentlich Rabatt-Privilegien, da, wo ſie Nach der Ueberſicht der preußiſchen Handelsma-
dermalen beſtehen, nicht erweitert, ſondern thunlichſt beſchränkt rine, welche das Agentenhaus E. Wendt u. Comp. in Stettin
und ihrer baldigen gänzlichen Aufhebung entgegengeführt, neue für deſſen Mandanten angefertigt und jetzt auch durch den
aber ohne allſeitige Zuſtimmung auf keinen Fall ertheilt werden Buchhandel (Alex. Duncker) veroöffentlicht hat, beſtand am
ſollen, und es würde daher die Bewilligung der beantragten Schluſſe des vorigen Jahres die geſammte preuß. Handelsma-
Privilegien in tinen prinzipiellen Widerſpruch mit denjenigen rine aus 936 Schiffen von 132,523 Laſten. Unter dieſen kom
Geſichtspunkten treten, welche in Beziehung auf den Meßver- men die meiſten auf Stettin mit 193 Schiffen von 26,089 La
kehr bei dem Abſchluß des Zollvereins leitend waren und ſeit ſten, demnächſt auf Stralſund mit 108 Schiffen von 12,397
dem von allen Vereins- Regierungen gleichmaßig feſtgehalten wor Laſten, Danzig mit 105 Schiffen von 22,621 Laſten, Memel
den ſind. Abgeſehen hiervon ließen die ſeit einer Reihe von mit 85 Schiffen von 17,766 Laſten, Barth mit 82 Schiffen von
Jahren gemachten Erfahrungen es eben ſo ſehr im Jntereſſe der 9486 Laſten, Greifswald mit 58 Schiffen von 6531 Laſten,
einheimiſchen Jnduſtrie als im Jntereſſe der Staatskaſſe, als Jnſel Rügen mit 54 Schiffen von 1835 Laſten. Auf Konigs-
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berg kommen nur 41 Schiffe von 6531, auf Elbing nur 14
von 1952, auf Berlin gar nur 6 von 1655 Laſten.

Der aus Schwerin hier jetzt anweſende Oberſt und Gene-
ral- Adjutant von Hopfgarten haätte, dem Vernehmen nach, den
Auftrag, die Vereinigung des ſchwerinſchen Militar-Contingents
mit der preußiſchen Armee zu reguliren.

Die neueſte Nummer des Juſtiz-Miniſterialblattes
enthält ein intereſſantes Erkenntniß des königl. Ober-Tribunals
vom 28. November v. J., in welchem darauf aufmerkſam ge-
macht wird, daß die Geſchwornen geſetzlich nur über ſolche Fra-
gen zu entſcheiden haben, welche thatſächliche Merkmale des
Verbrechens enthalten, daß ihnen daher die Frage: ob der An-
geklagte ſchon früher ein Verbrechen begangen und dafür Strafe
erlitten habe nicht vorgelegt werden darf. Dies iſt vielmehr
ein Punkt, welcher lediglich der Beurtheilung des Gerichts un
terliegt. Daſſelbe Erkenntniß ſpricht den Grundſatz aus, daß
es bei wiederholtem Diebſtahl nicht darauf ankommt, ob
die frühere Verurtheilung eine ordentliche oder eine außerordent-
liche Strafe feſtgeſetzt hat. Es müſſen daher künftig auch die
außerordentlichen (Diebſtahlsſtrafen mit in Anrechnung gebracht
werden.

Das von dem däniſchen Bevollmächtigten in der
erſten Conferenz am 17. Januar in Berlin übergebene Expoſe,
auf welches ſo viel ich weiß, noch keine Rückaußerung preußi-
ſcherſeits erfolgt iſt, dehnt den Begriff der „politiſchen Union“
auf folgende Weiſe aus: Die Gemeinſamkeit des Herzogthums
Schleswig und Dänemak ſoll veſtehen in der Aufbringung der
Civilliſte und ſonſtigen Dotation des Königs Herzogs, im ge-
meinſchaftlichen Geſandtſchafts- und Conſularweſen. Hiergegen
wurde preußiſcherſeits nicht viel zu erinnern ſein, deſto mehr
gegen das gemeinſame Kriegsweſen, Zoll- und Poſtweſen, ge
meinſame Activa und Paſſiva (die Staatsdomainen inbegriffen);
endlich gegen die exorbitante Praätenſion, daß dieſe „Union po-
litique“ eine ewige ſein ſoll! Es unerliegt keinem Zweifel,
daß das preußiſche Kabinet unabänderlich bei der in London
durch Bunſen am 17. März 1849 abgegebenen Erklärung be-
harren wird, daß unter dieſer Union politique““ keine andere
als die gewoöhnliche Perſonalunion zu verſtehen ſei. Es wird
nach dem Begriffe dieſer Perſonalunion auch die „Gemeinſam-
keit““ des Herzogthums mit Dänemark zu beſtimmen und von
hier aus der Ausgangspunkt zu nehmen ſein. Für das Kriegs
weſen ware danach ein geſondertes, nicht außerhalb des Her-
zogthums zu verſetzendes ſchleswigſches Eoniingent die preußi
ſche Forderung. Daniſche Truppen dürfen überdies nicht im
Herzogthum Standquartier haben. Das Marineweſen anlan-
gend, ſo iſt dies allerdings ein ſchwieriger Punkt indeſſen kann,
wenn das Landheer getrennt iſt, hier keine Gemeinſamkeit ſein,
und deshalb wird man preußiſcherſeits wohl vorſchlagen, daß
Schleswig einen Geldbetrag an Dänemark zahle, um die Schles-
wiger nicht zu zwingen, auf der däniſchen Flotte zu dienen.
Zoll- und Poſtweſen ſoll ebenfalls beſonders geregelt werden,
namentlich darf aber an keine Gemeinſamkeit des Finanzweſens
im däniſchen Sinne gedacht werden, welche die vormarzlichen
Zuſtände ja noch überragte. Was den Zuſammenhang Schles
wigs mit Holſtein betrifft, ſo bleibt Preußen bei ſeinen früher
ſchon geltend gemachten Forderungen, zu denen auch das ge-
meinſchaftliche Gerichtsweſen der beiden Herzogthümer gehort.

Memel, d. 20. Januar. Die läſtigſten Beſchrankungen
in unſerm Grenzverkehr mit Rußland haben wirklich ſeit dem
1. Januar c. aufgehört; nicht nur Kaufleute konnen, wie es
bisher ausdrücklich hieß, in wichtigen Handelsangelegenheiten,
ſondern auch deren Frauen, ſo wie alle diejenigen Perſonen,
welchen Erbſchaften oder der Beſuch von Verwandten zur Reiſe
nach Rußland Veranlaſſung giebt, von den Konſuln mit Paſ-
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ſen verſehen werden, ſobald ſie nicht durch ihre politiſche Ge
ſinnung gefährlich erſcheinen. Handlungsdiener, Lehrer, Lehre
rinnen, Künſtler und Handwerker bleiben jedoch nach wie vor
ausgeſchloſſen.

Frankfurt a. M., d. 25. Januar. Der Nürnberger
Korreſpondent läßt ſich von hier abermals Unrichtigkeiten mel-
den. Es heißt: „eine höhere Verwendung habe noch zu einer
gütlichen Erledigung der Angelegenheit des preußiſchen Majors
Deetz geführt. Derſelbe ſei, nachdem die erforderlichen Explika-
tionen ſtattgefunden, wieder in die Funktionen eines Stadtkom-
mandanten eingetreten.“ Wir müſſen darauf erwidern, daß
wenn Herr Deetz auch nur einen Augenblick außer Wirkſamkeit
geweſen ware wovon hier Niemand etwas weiß der
Wiederbeginn ſeiner Funktion n nicht einer höheren Verwen
dung“ (was wohl heißen ſoll: öſterreichiſcherſeits), ſondern demklaren Ausſpruch der Geſeve beizumeſſen ſein würde. Sollte

man fortfahren den Vorgang in verdächtigender Weiſe gegen
die preußiſchen Behorden abzuhandeln, ſo werden wir darin
unſererſeits die Nöothigung erblicken, das geſammte thatſächliche
Material dem Publikum zur Kenntniß und Entſcheidung vorzu-

legen. (D. 3.)Frankfurt a. M., d. 25. Jan. Es iſt traurig, daß
die Wirren, in Betreff unſerer militäriſchen Beſatzung, ſich gar
nicht loöſen, ſondern vielmehr immer aufs Neue ſich verwirren
zu wollen ſcheinen. Sogar das Jnterim, das ſich doch ſchon
an ſchwerere Räthſel, z. B. an die Mecklenburgiſch-ritterſchaft-
liche und an die graäflich Bentinck'ſche Frage gewagt hat ſcheint
nicht ſtark genug zu ſein, dieſen Knoten zu zerhauen. Man
iſt allerſeits darüber einig, daß die baieriſche Beſatzung hier
uüberflüſſig iſt, und daß die Burger ohne Norh durch deren An-
weſenheit mit Einquartirung beläſtigt werden. Und doch ſind
die Baiern nicht von hier wegzubringen. Warum? Die Einen
ſagen: Baiern wolle, ſo gut wie Preußen und Oeſterreich, fe-
ſten militäriſchen Fuß hier faſſen, um für alle Wechſelfaälle
gleich bei der Schüſſel zu ſein. Die Anderen ſagen, daß ſei
nicht der Grund, ſondern Oeſterreich wunſche, und namentlich
der Erzherzog Johann habe gewünſcht, daß die Baiern hier
bleiben, weil ſonſt Norddeutſchland unverhaltnißmäßig beſſer
hier durch Truppen vertreten ſei, als Suddeutſchland. Wirk-
lich hat ſich, wie wir jetzt aus einem Tagesbefehl des Ober-
kommandanten der baieriſchen Truppen in der Pfalz erfahren,
Erzherzog Johann fur das Verbleiben dieſer Truppen ſowohl
in Wien, wie in München und ſogar beim Jnterim verwendet.
Wir haben nun eine neue Eentralgewalt, welche über die ganze
deutſche Armee gebieten zu können glaubte, und ſie kann nicht
einmal über die Paar hier ſtehenden Regimenter gebieten, denn
wir haben noch immer einen öſterreichiſchen und preußiſchen
Oberbefehlshaber, deren Befehle ſogar ſich zuweilen kreuzen.
Wir haben dies kürzlich an einem merkwürdigen Ereigniß geſe
hen, das ſehr bedenklich hätte werden können. Der preußiſche
Stadtkommandant nämlich fand, daß es jetzt nicht mehr noöthig
ſei, die Eiſenbahnhoöfe militäriſch zu beſetzen. Er ließ die Ei
ſenbahnwachen einziehen. Als er dem öſterreichiſchen Oberbe-
fehlshaber, Baron v. Schirnding, davon Nachricht gab, war
dieſer nicht wenig daruber entrüſtet, und befahl, daß auf der
Stelle die Eiſenbahnhoöfe wieder militaäriſch beſetzt wurden wie
auch geſchehen. Das gab Reibungen und Unterhandlungen,
die zum Schein beigelegt ſind, die aber dennoch die gegenſeitige
Eiferſucht noch vermehrten. Man iſt alſo politiſch hier im Jn
terim vereinigt, militaäriſch aber ganz getrennt. Von Reichs
truppen im ſrüheren Sinne iſt hier keine Rede mehr. Nach
dem, was aus den erſten Sitzungen unſeres geſetzgebenden Kor
pers zu entnehmen iſt, ſcheint es nicht, als wolle der Senat
mit einer wirklich neuen Verfaſſungsvorlage hervortreten, ſon



zu befuürchten.

dern als wolle er die alte Verfaſſung von 1816 ſtückweiſe von
der geſetzgebenden Verſammlung revidiren laſſen. Er hat in
dieſem Sinne auf Niederſetzung eines Verfaſſungsausſchuſſes
angetragen. Auf dieſem Wege ſcheint der Senat eine Burger-
abſtimmung umgehen zu wollen. Es herrſcht aber im Schooße
der geſetzgebenden Verſammlung Widerſpruch gegen dieſe ſtück-
weiſe Reviſion, nach Staatsvorlagen, weil dies wie eine Octroyi-
rung ausſieht; man will allerdings die alte Verfaſſung revidi-
ren, aber im Ganzen, im Zuſammenhang und in Verbindung
mit den Grundrechten, nicht aber wie der Senat will, der die
Grundrechte als etwas geſondert Beſtehendes, wenn auch Rechts
gültiges, betrachtet. Dieſe Anſicht der geſetzgebenden Verſamm-
lung wird durchdringen, denn die Elemente des Fortſchritts
überwiegen in der Verſammlung, und man kann es ihr nicht
verübeln, daß ſie, den Schmähungen der Demokratie gegenuüber,
geſonnen iſt, dem Volk eine ganze und vollkommene neue Ver-
faſſung darzubieten. Auch hat der Senat nicht nothig, auch
nur im Entfernteſten extravagante Grundſätze von dieſer, wenn
auch in der Mehrheit und im vormaärzlichen Sinne liberalen,
doch im Grunde aäußerſt gemäßigten und verſtändigen, Kammer

(Spen. Ztg.)
Karlsruhe, d. 25. Januar. Wie man fur gewiß ver-

ſichert, ſoll fur die künftige Garniſon des zum Abmarſche be
reiten Dragoner-Regiments, das jetzt in Mannheim organiſirt
iſt und unter Kommando des Obriſten Hilpert nächſtens ab-
marſchiren wird, Schwedt definitiv beſtimmt ſein die übrigen
Abtheilungen der neu errichteten badiſchen Truppen wer-
den einzeln, ſobald ſie zum Ausmarſche bereit ſind, in andere
Garniſonen nachfolgen, und nur ein Bataillon Jnfanterie, wel-
ches jetzt in Mannheim zuſammentritt, ſoll in Karlsruhe garni-
ſonirt werden. Die Offiziere des in Mannheim organiſirten
Dragoner- Regiments ſind in dieſen Tagen hierher beordert, um
dem Großherzoge und dem Prinzen von Preußen vorgeſtellt zu
werden.

Schwerin, d. 25. Jan. Die Beſtrebungen der gemä-
ßigten Partei haben ſich hier neuerdings auch den Wahlen zum
erfurter Reichstage zugewendet, und durch Vorberathungen, Auf-
rufe, Wirkung der Einzelnen in kleineren Kreiſen u. ſ. w. das
Jntereſſe an dieſem, auch für Mecklenburg hochwichtigen Ge-
genſtande geweckt. Als Erforderniſſe zur Kandidatur werden
hingeſtellt: 1) Die beſchleunigte Annahme des Verfaſſungs-Ent-
wurfs im Ganzen, ſchlimmſtenfalls ſelbſt mit Abanderungen,
wenn dieſe nur nicht das Weſentliche (die Einheit und Stetig-
keit der Vollziehungsgewalt in der Hand des Regenten des
maächtigſten rein deutſchen Staates, eine Volksvertrerung durch
Volks- und Staatenhaus) betreffen. 2) Die genaue Kenntniß
unſerer eigenen Verfaſſungsſache nach ihrer Entſtehung, Fort-
bildung und rechtlichen Grundlage, um zu Erfurt darüber die
Begriffe aufzuklaren und unſerer Sache Sympathieen im wei-
teſten Kreiſe zu erwecken. Die foörmliche Aufſtellung eines Kan-
didaten hat bisher noch nicht ſtattgefunden, doch nennt man
allgemein den Profeſſor Hegel in Roſtock als denjenigen, wel-
cher auch für die Erfüllung der zweiten, für Mecklenburg ſo
wichtigen Aufgabe beſonders befähigt wäre.

Kiel, d. 26. Jan. Jn der heutigen Sitzung der ſchles
wig holſteiniſchen Landesverſammlung beantwortete der Abge-
ordnete M. T. Schmidt vor der Tagesordnung die vorgeſtern
von dem Abgeordneten Bunger geſtellte Anfrage: wann der
Ausſchuß über den von ihm geſtellten Antrag wegen Einmar-
ſches des ſchleswig holſteiniſchen Heers in Schleswig berichten
werde dahin der Ausſchuß obwohl er ofters zuſammengetre
ten ſei, habe den Bericht noch nicht erſtatten konnen, noch könne
er die Zeit beſtimmen, wann er denſelben abſtatten werde. Die
ſes liege in der eigenthumlichen Lage der Verhältniſſe Der

Ausſchuß verkenne nicht die Dringlichkeit der Sache und es
werde ſeine Aufgabe ſein, dieſelbe zu beeilen, ſoweit ſolches ge
ſchehen könne, ohne daß durch dieſe Eile die Sache ſelbſt beein
trachtigt werde.

Kiel, d. 26. Januar. Die Debatte über die Militaärſtraf
prozeß Ordnung wird jetzt gedehnt und weitſchweifig, doch kann
man mit Sicherheit die Annahme der Regierungsvorlagen er-
warten. Die Unterhandlungen mit Dänemark auf direktem
Wege durch die Vertrauensmanner ſind durch das Jhnen be
kannte Schreiben des KabinetsSekretärs des Königs von Dä-
nemark ſo gut wie erledigt. Jn einer ſtattgehabten Berathung
der Statthalter, der D.partemens- Chefs und der Vertrauens
maänner, iſt beſchloſſen worden, dem Könige von Dänemark eine
Antwort zu ſchreiben, in welcher es ſehr bedauert wird, daß den
geſtellten Forderungen nicht genügt werden kann und die ganze
Unterhandlung als gänzlich abgebrochen zu betrachten ſei. Graf
Reventlow-Farve iſt als Geſandter der Statthalterſchaft
nach Frankfurt gegangen.

Wien, d. 22. Jan. Man ſagt, daß in nicht gar weiter
Zukunft die Ernennungen zu dem in der Konſtitution vom 4.
März beſtimmten Reichsrathe zu erwarten ſeien. Man bezeichnet
den Feld marſchall Fürſten Windiſchgrätz nicht nur als einen der
künftigen Reichsräthe, ſondern als den deſignirten Praſidenten des
Reichsrathes. Auch von Modificationen des Kabinets iſt wie-
der die Rede. Der Unterrichts-Miniſter, Graf Thun, ſoll an
ſeinen Eintritt ernſthaft denken. Dagegen wird von dem wahr
ſcheinlichen Rücktritt des ehemaligen Unterſtaatsſekretars der Fi-
nanzen, Freiherrn von Stifft sen., in das Kabinet geſprochen,
wiewohl die Fama in Beziehung auf das Portefeuille, welches
dieſer außerordentlich begabte Staatsmann erhalten würde, ſich
noch nicht deutlich auszuſprechen beliebt.

Daß unſer Miniſterium fleißig iſt, kann Niemand leugnen.
Faſt jeder Tag bringt neue organiſche Geſetze der umfaſſend
ſten Art, und das neue conſtitutionelle Oeſterreich wird in kur-
zem fertig ſein, vor der Hand freilich nur in der k. k. Staats-
druckerei. Das Miniſterium ſcheint von der Anſicht auszugehen,
daß die öſterreichiſchen Völker zuerſt mit der Theorie des con-
ſtitutionellen Staates bekannt werden müſſen, bevor ſie der
praktiſchen conſtitutionellen Freiheit theilhaftig werden können.
Deshalb werden die neuen Geſetze autokratiſch verfaßt, gedruckt,
wie Schulſchriften verkauft, miniſteriell erkläärt, und damit iſt
einſtweilen unſer conſtitutionelles Recht abgefertigt. Das jetzige
Oeſterreich unter dem doctrinären Miniſterium Schwarzenberg
Bach iſt in der That nichts als ein conſtitutionelles Padago
gium. Ein ganz klarer Beweis dafür liegt in Folgendem. Die
neue Strafgerichtsordnung nach den Grundſatzen der Oeffent-
lichkeit und Mündlichkeit des Anklageverfahrens und Schwur-
gerichts iſt ſanctionirt und wird nächſtens gedruckt werden.
Zugleich aber hat der Juſtizminiſter v. Schmerling ſeinen ehe-
maligen Unterſtaatsſecretaär im weiland Reichsminiſterium, Land-
rath Würth, beauftragt, die Principien und Motive dieſes Ge-
ſetzes in einer Reihe oöffentlicher Vortrage zu entwickeln. Dieſe
miniſteriellen Vorleſungen beginnen ſchon in nächſter Woche im
großen Saale des alten Regierungsgebäudes. Es iſt dies ge
wiß ein höchſt originelles Verfahren, und wenn nicht eben eine
große Wirkung verſprechend, ſo doch gewiß gut gemeint.

Wien, d. 25. Januar. Aus allen Gegenden der Monar-
chie treffen beim Handels Miniſterium Deputationen und Adreſ
ſen ein, welche ſich für den baldigen und moglichſt innigen Zoll
anſchlußz an Deutſchland entſchieden ausſprechen. Das Bemer
kenswertheſte iſt, daß ſelbe meiſt von Induſtriellen herrühren.

Dem Erzherzog Johann wird folgende charakteriſtiſche Aeu
ßerung in den Mund gelegt: Als die Volksmenge ihn in Graz
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begrüßte, ſagte der Erzherzog: Da bin ich wieder um zwei
Jahre älter, aber um 30 Jahre reicher an Erfahrungen.

Aus den Donau Fürſtenthumern haäufen ſich die Nachrich-
ten über Zuſammenziehung großer ruſſiſcher Truppen in Beſſa-
rabien und an dem Pruth. An letzterem Fluſſe ſollen zahlloſe
Brücken Equipagen und GeſchützTrains verſammelt werden,
und in den Furſtenthümern ſelbſt werden große Lieferungs-Kon-
trakte unterhandelt. Was der Zweck dieſer Rüſtungen ſei, kann
man bei dem Umſtande, daß in Konſtantinopel wieder die di-
plomatiſche Verbindung mit der Pforte eröffnet iſt, nicht ergrün-
den und begreifen.

Graf Sturmer wird noch bis Ende des Winters in Kon
ſtantinopel bleiben, hat aber ſtatt des bisher gewünſchten Ur-
laubs ſeine Entlaſſung definitiv eingereicht. Aus der Woywo-
ding und Kroatien kommen beunruhigende Nachrichten zu. Die
Serben und Kroaten werden immer ungeſtümer in ihren For-
derungen. Auch hat General Mayerhofer (Vice Woywod) be-
reits das Nationalcomité in Carlowitz aufgeloſet, und wenn der
Ban nach Agram zurückkehrt, dürfte auch die Auflöſung des
dortigen Banalrathes verfügt werden.

Traurige Nachrichten laufen in Betreff der Wirkungen der
wahrhaft ruſſiſchen Kalte ein, welche ihre Opfer berrits ge-
fordert hat. So iſt hier die Meldung eingetroffen, daß der
Vortrab einer von Wieſelburg abziehenden Truppe, ein Offizier
mit 14 Mann, auf einer Pußta ſich verirrt habe und erfroren
ſei. Das Fremdenblatt hingegen berichtet von einem Artillerie
offizier, der mit 11 Mann bei Pahrendorf auf dieſe Art um-
gekommen ſei, und in Wien erzählt man ſich, es ſei in der
vorgeſtrigen Nacht eine Patrouille, beſtehend aus einem Offizier
und der ihn begleitenden Mannſchaft, auf der Schmelz ei-
nem großen Felde außerhalb der Mariahilfer-Linie elendiglich
erfroren. Was an dieſen zwei letzteren Nachrichten Wahres iſt,
können wir nicht verbürgen, doch über den erſtern Vorfall iſt
ein amtlicher Bericht hier eingelaufen.

Jtalien.
Rom, d. 17. Januar. Das Triumvirat der römiſchen

Republik in partibus hat wiederum eine Kundmachung nach
Rom gelangen laſſen, in der es gegen die Guültigkeit jedweder
Anleihe proteſtirt, die von der jetzt beſtehenden Regierung ab-
geſchloſſen werden könnte.

lorenz, d. 19. Jan. Es kommen mir heute zwei wich-
tige Nachrichten aus gewöhnlich ſehr wohlunterrichteten Quellen
zu, die es allerdings ſchwer ſein dürfte in Uebereinſtimmung
zu bringen. Nach der einen ſeien die katholiſchen Mächte mit
Ausſchluß Frankreichs uübereingekommen, daß der Papſt ſoſort
Neapel verlaſſe und in einer Stadt der Legationen unter öſter
reichiſchem Schutze ſeine Reſidenz aufſchlage. Nach der andern
hätte ein Theil der hier garniſonirenden Truppen Befehl erhal-
ten, ſich nach Rom in Marſch zu ſetzen, um dieſe Stadt ge
meinſam mit den Franzoſen zu occupiren. (D. A. Z.)

Frankreich.
Paris, d. 25. Jan. Jn Verbindung mit den unauf-

hörlich wiederkehrenden Gerüchten von einem beabſichtigten
Staatsſtreich erregt ein neuer Vorſchlag des Repräſentanten
Pradie zur Erlaſſung eines organiſchen Geſetzes über die Ver-
antwortlichkeit des Präſidenten der Republik und der übrigen
Staatsbeamten nicht geringes Aufſehen. Dieſer neue Vorſchlag
vegreift nicht nur den früheren über Organiſation des geſetzli
chen Widerſtandes im ganzen Lande für den Fall einer Verfaſ-
ſungs Verletzung in ſich, ſondern entwickelt außerdem ein ganzes
Sigatsprozeß-Syſtem gegen den Präſidenten der Republik und

(wohl nur pro forma) auch gegen den Vice-Praäſidenten, die
Miniſter u. ſ. w. u. ſ. w. Bemerkenswerth ſind die Schluß-
worte des Vorſchlags: „Am 24. Febr. 1848 war man poötzlich
ohne König, ohne Pairskammer, ohne Deputirtenkammer, und
wußte nicht, ob man ſich unter der Monarchie oder unter der
Republik befand. Es iſt einleuchtend, daß, wenn irgend welche
Organiſation in der Vorausſicht eines ſolchen Ereigniſſes be-
ſtanden hätte, wir nicht das Schauſpiel gehabt haben würden,
ſo viele Generale, Beamte, Generalräthe, Gemeinderaäthe u. ſ. w.
mit gekreuzten Armen der Wiederherſtellung irgend einer Regie
rung aus der Ferne beiwohnen zu ſehen. Es iſt nicht möoglich,
daß dieſe allgemeine Thatloſigkeit die Wirkung einer allgemeinen
Abtrunnigkeit und Feigheit geweſen ſei; ſie lag vielmehr einzig
und allein an unſern fehlerhaften Einrichtungen. Der Grund-
gedanke meines Vorſchlagseiſt jetzt einleuchtend: Keine Revolu
tionen mehr!“ Pradie gehoört der aäußerſten Linken an.

Bei der Schlußabſtimmung über das Unterrichtsgeſetz
ſtimmten von der gemäßigten republikaniſchen Partei auch Ge
neral Cavaignac, Lamoricieère und Bedau mit der Majorität
und trennten ſich darin von ihren politiſchen Parteigenoſſen,
die gegen die Annahme des Geſetzes ſtimmten.

Die Jndependance berichtet von einem neulich in Venedig
abgehaltenen legitimiſtiſchen Congreß, der eine Ausſoöh-
nung zwiſchen dem ältern und dem jüngern Zweige des bourbo
niſchen Hauſes bewerkſtelligen ſollte, aber ohne Erfolg blieb.

Der „Popular“ vom 19., miniſterielles Organ, wider
ruft die Nachricht, daß der General Lerſundi beauftragt ſei, mit
der ſpaniſchen Regierung wegen Bildung einer römiſchen Legion
in Unterhandlungen zu treten.

Die Behauptung, der Praſident der Republik habe in die
Unterbrechung der Veroffentlichung des „Napoleon“, den man
mit Recht den „Privatmoniteur des Präſidenten der Republik“
genannt hat, gewilligt, hat ſich bis jetzt noch nicht beſtätigt.
Der General d'Hautpoul hat das verbreitet geweſene Geruücht,
als habe er in ſeiner Eigenſchaft als Kriegsminiſter bei den
verſchiedenen Truppenkörpern zur Unterzeichnung auf den „Na-
poleon“ einladen laſſen, widerlegt. Er ſoll dabei geäußert ha-
ben: „Es würde mir uübel anſtehen, Andere zur Unterzeich-
nung auf ein Journal einzuladen, auf das ich ſelbſt nicht abon
nirt bin.“

Großbritannien und Jrland.
London, d. 26. Jan. Der Herald, ein conſervatives,

mit den continentalen Verhältniſſen ſehr vertrautes Biatt, brach
te geſtern aus Konſtantinopel die Nachricht von einem Plane,
Koſſuth und ſeine vornehmſten Anhänger zu ermorden, woll
te aber an die Richtigkeit des Geruchts nicht glauben. Heute
verſichert der miniſterielle Globe, daß die Angaben des Herald
auf conſtatirten Thatſachen beruhen. Er erzahlt: Unter den
Flüchtlingen, welche Koſſuth nach der Türkei gefolgt ſind, be-
fand ſich auch ein ungariſcher Soldat, der von der Armee in
Jtalien deſertirt und glücklich nach Ungarn gekommen war.
Ein öſterreichiſcher Conſul ſetzte ſich mit dieſem Mann in Ein-
vernehmen und forderte ihn zur Mitwirkung bei der Ausführung
eines Planes, Koſſuth zur Flucht zu verhelfen, auf. Der Con
ſul ſtellte ſich, als ob Oeſterreich, dem die Flüchtlingsfrage eine
Quelle endloſer Verlegenheit ſei, wunſche, Koſſurh Mittel zur
Reiſe nach England oder Frankreich zu verſchaffen. Der Ungar
fiel in die Schlinge und traf ſchon Vorbereitungen zur Aus-
führung des Plans, als der wahre Zweck deſſelben entdeckt
wurde. Koſſuth ſollte aus ſeiner Wohnung herausgelockt und
von einer unweit der Küſte im Hinterhalte liegenden Bande
Kroaten ermordet werden. Der Entdecker des ſcheußlichen Com
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plots war der engliſche Conſul in Schumla, Oberſt Neal, und
die ganze Angelegenheit liegt jetzt unter Mitwirkung des engli-
ſchen Geſandten, Sir Stratford Canning, den türkiſchen Be
hörden zur Unterſuchung vor.

Rußland und Polen.
Von der polniſchen Grenze meldet die „A. Z.“:

Jn dieſem Augenblicke geht die Truppenanhaäufung im Koönig-
reiche Polen wirklich ins Ungeheure: es giebt weit und breit
kein Dorf, worin auch nur eine Hütte von Beſatzung frei wäre
in Kaliſch ſelbſt ſieht man gegenwartig nur ruſſiſche Offiziere,
die ſich in ſo enormer Zahl angehaäuft haben, daß faſt jedes
Haus in ein Offiziersquartier hat umgewandelt werden müſſen.
Es ſind wohl ein Dutzend Generale da und die Menge der
höhern Offiziere ſteht dazu im Verhältniß die Gemeinen haben
die Stadt rau men müſſen und ſind auf die nächſten Dörfer ver-
legt. Die Militärs haben es gar kein Hehl mehr, daß ihre
Beſtimmung die untere Donau ſei, und, wie es heißt, ſind be-
reits die nöthigen Befehle eingegangen, ſämmtliche Truppen zum
Monate Februar in marſchfertigen Zuſtand zu verſetzen, damit,
wenn Witterung und Wege es erlauben, die Truppenbewegun-
gen ſofort ſtatthaben kounnen. Um die Soldaten fur die bevor-
ſtehenden Märſche zu kraftigen, müſſen ſie ſeit dem Beginne
dieſes Jahres von ihren Wirthen vollſtändig verpflegt werden,
wofür dieſe eine Verguütung von der Regierung erhalten.

Amerika.
Waſhington, d. 6. Jan. Der Congreß hat ſich

endlich nach mehrwochentlichem Ballotiren durch die Wahl eines
Sprechers organiſirt. Praſident Taylor's Botſchaft erſchien
am Weihnachtsabend als improviſirtes Feſtgeſchenk und wurde
am nachſten Morgen mittelſt vorzuglicher telegraphiſcher Ver
breitung faſt gleichzeitig in allen Hauptſtädten der Union (den
entfernteſten Weſten nicht ausgeſchloſſen) publicirt. Die Bot-
ſchaft athmet von Anfang bis zu Ende einen Geiſt des Frie
dens, der mit dem Kriegseifer, welchen der alte Zacharias zur
Zeit des mejicaniſchen Krieges an den Tag legte, in eigenem
Contraſte ſteht. General Taylor gehört indeß der conſervativen
Partei an, und ſeine Botſchaft weicht von keinem der Grund-
ſätze derſelben ab. Der Oppoſitionspartei aber hat die Bot-
ſchaft eine Maſſe Stoff zu politiſchen Angriffen geliefert, und
die mit der demokratiſchen Partei in Europa ſympathiſirenden
Souveraine ſind ob der matten Weiſe, in welcher ſich die Bot-
ſchaft über die Angelegenheiten mit Oeſterreich ausſpricht, in
offener Feindſchaft gegen den alten Präſidenten aufgetreten.
Jhre Leſer werden ſchon wiſſen, daß die gegenwartige Regie-
rung in der Perſon eines alten politiſchen Streithahns, des
Col. Webb einen Geſandten nach Wien ſchickte und noch oben-
drein vorſchlug, ihn zum bevollmächtigten Miniſter zu machen.
Bei dem hier über das Benehmen Oeſterreichs in Ungarn herr-
ſchenden Unwillen rief Dies allgemeines Erſtaunen und in nicht
wenigen Kreiſen eine Entrüſtung hervor, die zu beſchworen
General Taylor mitſammt der conſervativen, „Frieden um je-
den Preis““ athmenden Partei ſich vergeblich anſtrengen wird.
War man vorher ſchon unzufrieden daß die Regierung nichtin offener Sympathie für die Magyaren auftrat, ſ war dieſe

Sendung nach Wien geeignet, Alles in Feuer und Flammen
zu verſetzen. Da alle ſolche Ernennungen, wie auch die des
Col. Webb, der Beſtätigung des Senats des Congreſſes bedür-
fen, ſo ſtand zu erwarten daß jener Körper die Ernennung

verwerfen werde. Am 4. Jan. nun erhob ſich der Senator
Caß und hielt eine lange Rede gegen die Geſandtſchaft nach
Oeſterreich. Jn commerzieller und politiſcher Beziehung habe

dieſelbe fur die Vereinigten Staaten gar keinen Werth, und
mit Complimenten etwas Anderes ſeien diplomatiſche Sen
dungen doch nicht habe man gegenwartig gewiß keine Ur
ſache, Oeſterreich, das den Henker des ruſſiſchen Siegers gegen
ſein eigenes Volk bilde, zu bedenken. Die Rede war durchaus
ſcharf und dürfte noch deshalb von der äußerſten Wichtigkeit
ſein, als darin zum erſten male in der höchſten Geſetzgebung
der Vereinigten Staaten eine unbedingte Sympathie fur den
Revolutionskampf in Europa ausgeſprochen und auf die Miſ-
ſion hingedeutet ward, welche Amerika für die Sache der De
mokratie zu erfüllen habe. Der in Verbindung mit der Rede
eingebrachte Beſchluß lautet: „Beſchloſſen, daß das Comité
für die auswärtigen Angelegenheiten inſtruirt werde die Zweck-
maßigkeit einer Suspenſion der diplomatiſchen Beziehungen mit
Oeſterreich zu unterſuchen.“ Da Webſter und vielleicht auch
CElay die Anſichten des Senators Caß beipflichten werden, ſo
glaubt man, daß ein Beſchluß zur Aufhebung der Geſandt-
ſchaft nach Wien durchgehen wird.

Vermiſchtes.
Berlin, d. 29. Januar. Der ehrwürdige Veteran

der bildenden Kunſt Gottfried Schadow hat in der Nacht
vom Sonntag auf Montag, im ſechs und achtzigſten Jahre ſei-
nes Alters, die Laufbahn ſeines irdiſchen Lebens beendet. Eine
Lungen-Entzündung, wohl die Folge der überaus ſcharfen Kälte
in der jüngſtverwichenen Woche, nahm ihn nach kurzem Kran
kenlager hinweg ſein Tod war ein ſanftes Entſchlummern.

Der daäniſche Dichter Adam Oehlenſſchläger iſt mit
Tode abgegangen.

Ein ſeltſamer Fall ereignete ſich neulich an einer Stelle
der Nottinghamer Eiſenbahn, wo ein Seitenfahrweg ſie durch
ſchneidet. Ein mit 3 Pferden beſpannter Kohlenwagen mußte
Angeſichts des Zuges hart vor demſelben halten kaum war er
vorübergebrauſt, als eines der Pferde todt niederſtürzte, offen
bar vor Schrecken.

Vor etwa einer Woche wurde dem Vorſtande des zoo
logiſchen Gartens in Berlin von den Wärtern die Anzeige von
dem plotzlichen Tode eines Waſchbaren gemacht. Der Verluſt
des trefflichen Exemplares wurde als ein bedeutender Schade
für die Anſtalt erachtet. Der Baär war inzwiſchen nicht geſtor
ben, ſondern entſprungen und iſt unlängſt in der Gegend der
anhaltiſchen Kommunikation, wo er ſich ſeitdem auf den Da-
chern und in den Garten als ein fremdes, aber ſeiner Harm-
loſigkeit wegen ungefurchtetes Thier zum Ergoötzen der Bewohner
umhertrieb, wieder eingefangen. Ueber die Veranlaſſung der
Flucht ſchwebt eine Unterſuchung.

Das 2te Stück der diesjährigen Geſetz Sammlung, welches
heute ausgegeben wird, enthält unter:

Nr. 3209. das Privilegium wegen Emiſſion auf den Jnhaber lautender
Obligationen über eine Anleihe der Stadt Düſſeldorf von
400,000 Thlr. unter Aufhebung des früheren Privilegiums
wegen Emiſſion ſolcher Obligationen zum Betrage von
300,000 Thlr. Vom 17. December 1849 unter

„3210. den Allerhöchſten Erlaß vom 14. Januar 1850, betreffend
die neue Organiſation der oberen Verwaltung des Bauwe
ſens, nebſt zugehöriger Verordnung vom 22. Decbr. 1849
und unter

3211. die Bekanntmachung der von den Kammern ertheilten Ge
nehmigung zu der Verordnung vom 9. Februar 1849 wegen
der Errichtung von Gewerbe Gerichten. Vom 20. Januar
1850.

Berlin, den 29. Januar 1850.
Debits-Comtoir der Geſetzo- Sammlung
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Merſeburg. Die erledigte evangeliſche Ober-PfarrAdjunctur zu
Harsleben, Diöces Halberſtadt, iſt dem bisherigen Diaconus an St. Ja-
cobi zu Sangerhauſen Adam Friedrich Schimpf, verliehen worden.

Zu der erledigten evangeliſchen Pfarrſtelle in Gehofen, Diöces Artern,
iſt der bisherige Pfarrer an der Kirche B. Marg. Virg. in monte zu
Nordhauſen Heinrich Ludwig Friedrich Niemeyer, berufen und von
der Kirchenbehörde beſtätigt worden.

ZZu der erledigten evangeliſchen Pfarrſtelle zu Bismark, Diöces Sten
dal, iſt der bisherige Prediger zu Calbe a. M. Johann Friedrich Franke
berufen und von der Kirchenbehörde beſtätigt worden.

Naumburg. Dem Rechtsanwalt Witte zu Roßla iſt den 30. No
vember 1849 die Praxis im ganzen Bezirke des Kreisgerichts zu Sanger-
hauſen jedoch mit der Beſchränkung geſtattet, daß den Parteien aus den
Reiſen zum Kreisgerichtsorte keine Mehrkoſten entſtehen
der Rechtsanwalt und Notar Lorenz zu Halberſtadt iſt vom 1. Ja-

nuar d. J. ab an die Stelle des auf ſein Anſuchen entlaſſenen Rechtsan
walts und Notars, Juſtizraths Conſtanſtin, als Rechtsanwalt an das
Kreisgericht zu Zeitz mit der Befugniß zur Ausübung der Notariatspraxis
in unſerem Bezirke, unter Anweiſung des Wohnfitzes in Zeitz, den 15.
December v. J. verſetzt

der Gerichts- Aſſeſſor Kaupiſch iſt den 27. November v J. aus dem
hieſigen Departement wieder in das des Appellationsgerichts zu Breslau

verſetzt.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 29. Januar.

3f. Brief. Geld. 3f. Brief. Geld.
Pr. freiw. Anl. 5 107 106 Pomm. Pfnudbr. 3 96 955
St. Schuldſch. 3 89 882 K. u. Nm. do. 3 958
Seeh. Pr. Sch. 104 104 Schleſiſche do. 3
Kur u. Neum. do. t J gaSchuldverſchr. 31 rant. do.r h s 105 104 Pr. Bk.-A.-Sch. 94
do. do. 3 SWſtpr. Pfandbr 31 912 90, Friedrichsd'or 137 13

Sroßh Poſ. do. 4 100* And. Goldm. à
do. do. 3 90 5 77 122), 12Oſtpr. Pfandbr. 3 S isconto

Eiſenbahn Actien.

z Zf. Zf.Actien.Lit. Berl. Hambg. 4 100 G.r 4 (913/, à 92 bz. u. G. do. II. Serie 4 27 G.
do. Hamb. 1 80 à bz. u. G. do. Potsd. M. 4 93 G.
do. St.-Star.! 4 107 B. do. do. 5 102 bz.
do. Potsd. M. 4 66 à bz. u, G. do. do. Lätt. D. 5 100 G.
MagdHlbſt.! 4 S do. Stettiner] 5 105 G.
do. Leipziger 4 S Magd.Leipz.Halle-Thür. 4 67 B. HalleThür. 4,98 bz. u. G.
Cöln Mind. 3/ 953/, bz. u. G Cöln-Mind. 4 100 G.
do. Aachen 4 45 do. do. 5 103/, bz. u. G.Bonn Cöln 5 2 h. v. St. gar 3

Düſſ.-Elberf. 5 d. 1.Priorität 4 SSteel. Vohw. 4 S St. Pr. 4 778 B.Nſchl.Märk. 847 bz Düſſ.-Elberf. 4
do. Zwgbahn 4 S ſchl Märk.! 4 (95/, B.Obſchl. L. A. 31/,106/, bs- do. do. 5 104 bz.do. Lit. B. 31 1042, bz do. III. Seriel 5 [103 G.
Coſel-Oderb. 43 S do. Z3wgbahn a
Brsl. Sag 4 75 3 Lerſche
Kr.-Oberſchl. 4 75 bz. uS. 4 44 G. Kr.-Oberſchl.! 4 86 B.
Starg. Poſ. 31/, 84 G CoſelOderb. 5
BriegNeiſſe teel.Vohw. 5 96 BMgdWittb. 4 63 G re Feine
Duitt. V. Berg.-Märk.! 5 100/, bz.Aach.Maſtr. 4

Ausl. Act. AusländiſcheFv.-W.Nodb. 4 45 à bz. Stammdo Priorit.! 5 100 bz. u. B. re
ioritäts Kiel-Alt. Sp.ein. Amſt. R. Fl. 4Berl.-Auhalt 4. 96 bz. u. S. clb. Thür. 4

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle, den 29. Januar.
Weizen 23 9 A bis 1 28 9Roggen 1 1 2 6Gerſte 23 9 27 6Hafer 16 3 20 4Magdeburg, den 29. Januar. (Nach Wispeln.)
Weizen 38 44 Gerſte 20 22Roggen Hafer 14 16i),Berlin den 29. Januar.

Weizen nach Qualität 52—56
Roggen loco und ſchwimmend 27——28

pr. Frühjahr 27 bz. u. Br. 27 G.
pr. Mai Juni 28 Br. 27 à G.Juni Juli 28 Br. 28 G.Gerſte große loco 22——24
kleine 19——-21

Hafer loco nach Qualität 17——18
pr. Frühjahr 50pfd. 16

Erbſen Kochwaare 32——40
Futterwaare 29——32

Rüböl loco 13

pr. Januar 13 u. s verk. 138 Br. G.Januar, Februar 13 v u. Br., 13 G.
Februar März 13 Br., 13 à 131 G.
März April 13 Br. 12 G.
April Mai 13 Br. 12 bz. 125 G.Mai/ Juni 13 Br. 128, G.

Juni Juli 12 Br.Leinöl loco 12 Br.
pr. März/ April 112/, Br. 11 G.
pr. April Mai 11 Br. 11 G.

Mohnöl 15!/,
Palmöl 12 à 125
Hanföl 14
Südſee-Thran 12,
Spritus loco ohne Faß 14 bz. u. Br.

pr. Januar 14
Ferbruar/ März 14 Br. 14 G.
März April 14 Br. 14 G.
April Mai 147/,2 à 2 verk. 145 Br. G.
Mai/ Juni 145/, Br. 148, G.
Juni Juli 15 Br. 15 G.
Juli Auguſt 15/, u. verk. 15 Br. G.

n

ko

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 29. Januar Abends 5 Uhr am Unterpegel 7 Fuß Zoll.
am 30. Januar Morgens 7 Uhr am Unterpegel 7 Fuß Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 29. Januar Nr. 3 und 2 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 29. bis 30. Januar.

Jm Kronprinzen Hr. General v. Münchow a. Magdeburg. Hr.
Baron v. Carnap a. Bonn. Hr. Partik. Schulze a. Berlin. Die
Hrrn. Kaufl. Maag a. Zürch, Drey a. Mannheim Schachtrop a.
Oſterode, Hechenthal a. Leipzig, Rothemann a. Celle.

Stadt Zürich Frau v. Arnim a. Potsdam. Hr. Jnſp. Taubert g.
Landshut. Hr. Geh. Rath Meiermann a. Haag. Die Hrrnu. Kaufl.
cent a. Bremen, Uphof a. Berlin, Ravenitz a. Paris, Stork g.

refeld.
Goldnen Ring Die Hrrnu. Kaufl. Salinger a. Berlin, Lücke a.

Burgſtall. Hr. Buchhalter Hornemann u. Dr. Zehnder a. Leipzig.
Engliſcher Hof Die Hrrn. Kaufl. Elkan a. Magdeburg Sander a.

Leipzig Zeidler a. Dresden.
Goldnen Löwen Die Hrrn. Kaufl. Janne a. Magdeburg Sachſe a.

Hr. Fabrik. Wehle a. Fulda. Hr. Apoth. Nürnberger a.
ochlitz.

Stadt Hamburg:? Hr. Amtm. Hempel a. Schierau. Die Hrrn.
Kaufl. Heinert a. Salzungen, Stein a. Anklam, Lehmann a. Leipzig,
Stößel a. Erfurt. Hr. Partik. v. Bünau a. Berlin.

Goldne Kugel Hr. Aktuar Bierlich a. Breslau. Hr. Gaſtw. Thor
mann a. Wernigerode. Hr. Militairarzt Fiſcher a. Erfurt. Fräul.
Stein a. Merſeburg. Die Hrrn. Kaufl. Haußlein a. Nürnberg,
Geißmann a. Zeitz, Hierling a. Gräferode.

G n



Bekanntmachungen.
Militair- Angelegenheit.

Behufs Aufſtellung der Stamm-Rollen
der betr. Militairpflichtigen zu dem am 25.,
26., 27. und 28. Februar d. J. Vormit-
tags 8 Uhr im Gaſthofe zur Weintraube
bei Giebichenſtein ſtattfindenden dies-
jährigen Kreis Erſatz Geſchaft bringe ich
Nachſtehendes zur Kenntniß der Bethei-
ligten.

Alle diejenigen Militairpflichtigen,
welche in dem Zeitraume vom 1. Januar
bis 31. December 1830 in der Jmmediat-
ſtadt Halle geboren, erweislich nicht wie-
der verſtorben und zur Eintragung in die
Stamm Rolle bis jetzt nicht beſonders vor
geladen und als nicht ermittelt zu betrach-
ten ſind

2) Alle diejenigen Militairpflichtigen,
welche außerhalb Halle, jedoch im Jn-
lande, gleichfalls 1830 geboren, durch den
Wohnſitz der Eltern oder ſonſtigen Ange-
hörigen hier für domicilirt zu betrachten,
bei welchen jedoch die Vorlegung des Ge-
burts-Scheins ausdrucklich erforderlich iſt

3) Alle diejenigen jungen Leute, wel-
che ſich vorubergehend in irgend einem Ge
ſinde-Dienſte, oder als Gehülfen, Geſellen,
Lehrburſchen c. jedoch bis zu den obigen
Terminen hierſelbſt aufhalten und außer-
halb hieſiger Stadt im Jnlande

a) in dem Zeitraume vom 1. Januar
bis 31. December 1830o,

b) dieſes Alter bereits überſchritten, ſich
aber noch nicht vor einer Kreis-Aus-
hebungs- Behörde zur Muſterung ge-
ſtellt haben und

c) ſich zwar geſtellt, über ihr Militair-
Verhältniß zur Zeit ſener frühern Ge
ſtellung wegen zeitiger körperlicher Un
brauchbarkeit einſtweilige Beruückſichti
gung, aber noch keine feſte Beſtim-
mung erhalten haben,

wobei die über ihr Alter ſprechenden und
etwan'ige frühere Beſtimmung uüber ihr Mi-
litair- Verhältniß beurkundenden Atteſte
vorzulegen ſind, werden hiermit aufgefor-
dert, ſich ſofort und ſpäteſtens

am 11., 12. und 13. Februar e.
in den Vormittagsſtunden von 8 12 Uhr,
in den Nachmittagsſtunden von 2 6 Uhr,
bei dem Herrn Stadtrath Adlung auf
hieſigem Rathhauſe zur Eintragung in die
Stamm- Rolle zu melden.

Ausgeſchloſſen von perſönlicher Meldung
und Eintragung in die Stamm-Rolle blei
ben diejenigen im Jahre 1830 in der Stadt
Halle gebornen, ſo wie die ſich hierſelbſt
aufhaltenden, außerhalb Halle im Jn-
lande gebornen Studirenden Gymnaſia-
ſten 2c., welche bereits auf Grund eines
von hier aus oder von ihrer Heimaths-
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Vergünſtigung zum einjährigen freiwilligen
Militair- Dienſte durch eine Königl. De
partements-Prüfungs-Commiſſion erhalten
haben und entweder als zeitig untauglich
zurückgeſtellt ſind, oder bereits dienen
desgleichen diejenigen, welche auf die ge-
wöhnliche geſetzliche Dienſtzeit bei einem
Truppentheile nachgewieſenermaßen bereits
freiwillig eingetreten ſind wogegen alle
diejenigen im Jahre 1830 gebornen, zur
Zeit auf der Wanderſchaft befindlichen und
mit Erlaubniß dazu bis 1. Juni 1850
dieſſeits verſehenen Heerespflichtigen aufge-
fordert werden, bis zu den obigen Muſte-
rungs-Terminen ungeſaäumt hierher zuruück-
zukehren, oder durch ihre Angehoörige glaub-
haft nachweiſen zu laſſen daß ſie ſich bei
einer andern Kreis-Erſatz-Commiſſion zur
d kg der Militairpflicht gemeldet
haben.

Schließlich mache ich noch darauf auf-
merkſam, daß alle diejenigen, welche der
vorſtehenden Aufforderung nicht nachkom-
men, oder ſich über die unterlaſſene Mel
dung nicht genügend zu entſchuldigen ver
moögen, nach den deshalb beſtehenden ge-
ſetziichen Beſtimmungen ihrer etwanigen
Reclamations Gründe verluſtig werden
und wenn ſie ſpäter zum Militair- Dienſt
tauglich befunden werden ſollten, vor allen
andern Militairpflichtigen zu demſelben ein
geſtellt werden.

Halle, den 26. Januar 1850.
Der Oberbürgermeiſter

Bertram.

Auf Grund der Beſtimmung des 3
des Geſetzes vom 19. November 1849, be
treffend die Feſtſtellung der bei Ablöſung
der Reallaſten zu beachtenden Normal-
Preiſe und Normal-Marktorte, werden alle
zum Bezug abloöslicher Reallaſten im Kreiſe
Eckertsberga Berechtigten hierdurch
eingeladen, ſich am

4. März d. J. Vormittags 11 Uhr
im Dr. Wundſch' ſchen Gartenlokale hier
einzufinden und die Mitglieder für die
Diſtricts-Commiſſion zu erwahlen.

Cölleda, den 22. Januar 1850.
Der Konigliche Landrath.

Jn Vertretung:
Der Kreis-Deputirte

von Haeſeler.

Bekanntmachung.
Eine neumelkende Kuh mit dem Kalbe

ſteht ſofort zu verkaufen auf dem Ritter-
gute Crumpa bei Muücheln.

Es wird ein Logis, beſtehend aus 3
Stuben mit Pferdeſtall zu 8 Pferden, ge
ſucht und können hierauf Reflektirende ihre

Behoörde extrahirten Meldungs-Atteſtes die Adreſſen gr. Schlamm Nr. 958 abgeben.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener
Schafknecht findet vom 25. Mai ab einen
Dienſt auf dem Vorwerk Langenbogen.

Ein tuchtiger Kuhhirt findet ſofort oder
k. Oſtern einen guten Dienſt auf dem
Vorwerk Langenbogen.

Fa milienverhältniſſe halber wünſcht ein
noch condit. Kaufmann von geſetztem Al-
ter, beſtens empfohlen, ſeine jetzige Stel
lung zu ändern.

Er ſervirte bisher in div. Branchen,
wie er auch in Buchfuhrung und Corre-
ſpondenz bewandert iſt, und erſucht die
Herren Principale bei Vacanzen um ge-
neigte Beruückſichtigung. Auch iſt er nicht
abgeneigt, ſich entweder bei einem ſchon
beſtehenden Geſchäft zu betheiligen oder ein
ſolches zu übernehmen.

Adr. A. M. franco poste
Merseburg.

Verkauf eines Detailgeſchäfts
in Erfurt.

Mein Wohnhaus in der frequenteſten
Straße hieſiger Stadt, dem Anger, nahe
am Bahnhofe belegen, worin ſeit Jahren
ein Colonialwaaren- Detailgeſchäft mit dem
günſtigſten Erfolg betrieben wurde, bin
ich geſonnen Veränderung wegen zu ver-
kaufen. Kaufliebhaber wollen ſich direkt
mit mir in Unterhandlung ſetzen.

Erfurt, den 28. Januar 1850.
Carl Freund.

Zufolge eines unglucklich ſur mich aus
gefallenen Prozeſſes ſehe ich mich genoöthigt,
mein in Höhnſtedt belegenes Backhaus,
in welcher die Backerei bisher ſchwunghaft
betrieben worden iſt, und welches ſich ver
moöge ſeiner vortheilhaften Lage und der
in 1000 Einwohnern beſtehenden Bevölke
rung des Ortes zur Anlegung eines Ma-
terial und Ausſchnittgeſchäftes vollkom-
men eignet, aus freier Hand zu verkaufen.

Höhnſtedt, den 28. Januar 1850.
Wilh. Beier.

Ferkel verkauft das Amt Helmsdorf
bei Gerbſtädt.

Anzeige.
Eine vollſtändig eingerichtete Condi-

torei in Erfurt, mit ſchönen Lokali-
täten, an guter Lage, nicht fern von dem
zukünftigen Parlamentsgebäude, ſeit Jah
ren mit guten Reſultatbetrieben, iſt mit
ſämmtlichem Jnventarium, Vorräthen c. c.
anderweitiger Geſchäftsunternehmungen hal
ber zum 1. April unter vortheilhaften Be
dingungen zu verkaufen. Hierauf Reflek
tirende wollen gütigſt ihre Adr. mit A. H.
bezeichnet franco in der Expedition des
Couriers niederlegen.

restante
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Erklärung.Diejenigen Wahlmaänner des Mansfelder Seekreiſes, welche
geneigt ſein ſollten, bei der Wahl fur den Erfurter Reichstag mir
ihre Stimmen zu geben erſuche ich freundlichſt und mit dem herz-
lichſten Danke fur ihr Vertrauen, ihre Stimmen auf meinen
Freund den Profeſſor Duncker in Halle, ubertragen zu wollen.

Berlin, d. 29. Januar 1850. rG. Veſeler,
Abgeordneter der Mansfelder Kreiſe in der II. Kammer.

Jm Verlage der unterzeichneten Buchhandlung erſchien ſo eben

Allgemeine Monatsſchrift
für Literatur.

Herausgegeben

von

Dr. L. Roſs und Nr. G. Schwetſchke.
Januar. Zweite Hälfte.

(Ausgegeben den 28. Januar.)
Preis fur den Jahrgang n. 8 F.

Jnhaltsanzeige.
Naturwiſſenſchaften. Die gegenwärtige Paläontologie. Von H. Burmeiſter in Halle.
Bildende Künſte. Der Parallelismus zwiſchen ausübender Kunſt und deren Literatur. Von

v. Quandt in Dresden.
Geſchichtsforſchung. Die neapolitaniſchen Archive. Von A. v. R. in Neapel.
Jtaliäniſche Literatur. Dante Alighieri's göttliche Comödie. Von Blanec in Halle.
Kurze Anzeigen und Notizen.

Gödeke's Elf Bücher Deutſcher Dichtung. Von J. Z.

Beigegeben iſt:

Nr. 2. Bibliographiſcher und literariſcher Anzeiger.
I. Bibliographie (von Dr. Zacher).
II. Literariſche Anzeigen.

Halle, d. 31. Januar 1850. C. A. Schwetſchke und Sohn.
rn

Schweinshaare und BVorſten kauft fortwährend
zum höchſten Preis G. Scheibe in Eisleben.

Bekanntmachung. eng Am vergangenen Sonntag iſt
Das dem Rittergute Crumpa zuge- 2 mir ein weißer Jagdhund mit

hörige Backhaus, mit einem zur Torf- S braunen Flecken zugelaufen und
heizung neuangelegten Backofen, einer kann binnen acht Tagen von dem recht-
bequemen und geräumigen Wohnung, Hof maäßigen Eigenthümer gegen Erſatz der Un
raum und Stallung, ſoll von jetzt ab an koſten abgeholt werden bei dem Haus-
einen unternehmenden Mann vom Fach ſchlächter Tramm in Paſſendorf.
verpachtet werden.

Rittergut Crumpa b. Muücheln, Auetions- Anzeige.
im Januar 1850. Es wird am Moritzthore Nr. 601 den

ſ“hz 4. Februar ſämmtliches in gutem Zuſtande
Ballkleider werden jede Woche bei mir befindliches Schmiedewerkzeug, ſo wie auch

ſchön gefarbt und gewaſchen. einiges Wirthſchaftsgeräthe aus freier Hand
E. Diligent, Domplatz Nr. 1031. verauctionirt.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Beachtenswerthe Anzeige für
Juriſten.

Jn G. C. Knapps Sort.-Buchh.
(Schroedel Simon) und A. Loſ-
ſier in Cönnern iſt zu haben:

Syſtematiſche Darſtellung des Preußi-
ſchen Civilrechts mit Benutzung
der Materialien des Allgemeinen Land

rechts.“ Von
W. VBVornemann.

2te Auflage. 6 Bande mit Regiſter.
(Ladenpreis 12 J 10

4 Thaler.
eeaaeeddtS e eeeeS mee

SchützenAppel d. 31. d. im Krpr.

Stadttheater in Halle.
Donnerstag den 31. Jan. Auf vielſeiti

ges Verlangen: Der Wildſchütz,
komiſche Oper in 3 Akten von Lortzing.
n eeeeeeeeeenceceeeeea cr

en r
FamilienNachrichten.

Verſpätet.
Todes- Anzeige.

Am 24. Januar d. J. Vormittags 10
Uhr entſchlief ſanft und Gott ergeben zu
einem höheren Leben unſer guter Sohn
und Bruder in einem Alter von 24 Jah-
ren und 5 Monaten nach mehrwoöchentli
chem Krankenlager. Sein entſeelter Leich
nam wurde den 27. Jan. unter allgemei-
ner Trauer dem Schooße der Erde uüber-
geben. Dank, großen Dank ſeinen vie-
len, lieben Jugendfreunden und Freundin-
nen, welche ihre liebevolle Theilnahme zu
unſerem Troſte durch zarte und ſinnvolle
Schmückung des Sarges an den Tag leg
ten. Allen Verwandten und Bekannten
widmen wir die für uns ſo ſchmerzliche
und traurige Nachricht, und bitten um
ſtille Theilnahme.

Wenn wir dereinſt im Grabe
Genug geſchlummert haben,
Dann ſoll ein frohes Wiederſehn
Auf ewig unſer Glück erhöhn.

Hübitz, den 28. Januar 1850.
Gottlieb Laute,
Wilhelm Laute, als Eltern.

Tier nAlbert LauteCharlotte galcte, als Geſchwiſter.

m men
Todes- Anzeige.

Heute Morgen 5 Uhr endigte unſere
gute Mutter, Schwiegermutter, Groß u.
Urgroßmutter, die verwittwete Schleuſen
Zimmermeiſter Chriſtine Scharre, im
80ſten Lebensjahre ihr thatiges Leben.

Halle u. Erfurt, den 30. Jan. 1850.
Die Hinterbliebenen.
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Beilage zu Nr. 25 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Donnerstag, den 31. Januar 1850.

Deutſchland.
Berlin, d. 30. Januar. Die Berathung der Konig-

lichen Propoſitionen hat geſtern auch in der Erſten Kammer
in zwei Sißungen, deren letzte erſt um 12 Uhr uach Mitter
nacht endete, ſtattgefünden. Das Reſultat war eine vollſtän-
dige Uebereinſtimmung mit den Beſchluſſen der Zweiten
Kammer.

Nach einer Mittheilung in der Voſſiſchen Zeitung beſtätigte
es ſich aus guter Quelle, daß der König am 3. Februar die
Verfaſſung beſchwoören werde.

Frankfurt a. M., d. 26. Januar. Jn diplomatiſchen
Kreiſen unterhält man ſich hier viel von der geſtrigen Ueber-
gabe des Beglaubigungsſchreibens für Herrn v. Xylander.
Wie wir hoöören, ſind dem Empfange des baieriſchen Bevollmach
tigten bei der Bundeskommiſſion pikante Exörterungen vorauf-
gegangen, die auch für ein größeres Publikum intereſſant und
bedeutungsvoll ſein möchten. Herr von Kylander ſoll nämlich
ſchon vor einigen Wochen mit einer Vollmacht verſehen gewe-
ſen ſein, die jedoch von der Bundeskommiſſion zurückgewieſen
wurde. Die baieriſche Regierung war, wie erzählt wird, bei
Ausfertigung des Kreditivs von der irrigen Annahme ausgegan-
gen, daß die Bundeskommiſſion nur eine Vertreterin von Preu-
ßen und Oeſterreich ſei, ſo daß es noch der Repräſentation des
„geſammten Deutſchlands“ bedürfe. Herr von der Pford-
ten hatte daher geglaubt, jetzt ſei Zeit und Stunde gekommen,
um Baiern in den Sattel zu heben. Dieſe Anſicht drückte ſich
in der Vollmacht für Herrn v. Xylander ungefähr ſo aus, daß
Letzterer beauftragt worden, die Geſammt Jntereſſen des Vater
landes bei der Bundes Kommiſſion wahrzunehmen, und ſich
demgemäß mit den übrigen Bevollmachtigten zu gemeinſchaftli
chen Schritten zu vereinigen. Die Bundes- Kommiſſion konnte
ſich natürlich mit ſo abweichender Anſchauung von der Wirk-

Regierung die von ihr anerkannten Beſtimmungen des Vertra-
ges vom 30. September in Erinnerung gebracht, und die Gran
zen des Moglichen, welche dem Königreiche Baiern von der
Vorſehung angewieſen, zur Berückſichtigung empfohlen. Des-
gleichen entſchied man ſich gegen die Zulaſſigkeit gemeinſchaftli
cher Schritte der Bevollmähtigten, da dieſelben unverkennbar
eine Wiederherſtellung des Bundestages mit ſich führen würden.
Herr v. d. Pfordten mußte dem Gewicht der Thatſachen nach
geben und, wiewohl mit ſchwerem Herzen, der getraumten
Größe Baierns durch Ausſtellung eines ganz gewöhnlichen Kre
ditivs entſagen, welches letztere denn geſtern von der Bundes-
Kommiſſion aus den Händen des Herrn v. Eylander entgegen
genommen wurde. Damit iſt alſo ein neuer Verſuch ſowohl
zur Erhebung Baierns, wie eventuell zur Reſtauration des
Bundestags fehlgeſchlagen wir erkennen jedoch an allen ſolchen
Manövern mehr und mehr die wahre Abſicht der Gegner
des Bundesſtaats, zu deren Verhullung die fabelhaften Ge-
ruchte von „Einigung der Mittelſtaaten über einen ganz Deutſ.h-
land umfaſſenden Verfaſſungsentwurf“ in keiner Weiſe ausrei
chen. Ohnehin will man hier ſehr genau wiſſen, daß das
wiener Kabinet die jüngſten Vorſchläge des Herrn
v. d. Pfordten als unannehmbar für den Kaiſer-
ſtaat abgelehnt, und daß die Verlegenheit in Mün-
chen jenen Grad erreicht habe, der die Verſicherung
des württembergiſchen „Staats-Anzeigers“ vom
nahen Zuſtandekommen eines „Vierkönigs-Ent-
wurfs“ als ſchneidenden Hohn erſcheinen läßt.
Jm Nürnberger Korreſpondenten lieſt man heute mit Ver-
wunderung, daß Graf Rechberg als „Bevollmächtigter“ für
Oeſterreich bei der Bundes- Kommiſſion in Funktion treten und
daß Preußen gleichfalls einen Geſandten bei der Centralbehoörde
beglaubigen werde. Jn ſolchem Falle würde man ſagen müſ-
ſen: superſlua nocent, denn die Bevollmächtigten der beiden
Großmaächte ſind in der Bundes Kommiſſion jene Nachricht

lichkeit nicht einverſtanden erklären es wurden der baieriſchen kann daher nur eine vollkommen irrige ſein.

--T-[Ü[TT-(7 J 7

Bericht des Abgeordneten Duncker.

An meine Wähler.
(Fortſetzung.)

Die zweite Kammer beſchloß aus allen den angegebenen und hen und die Wahler der erſten Kammer mit einſchließen, außer
andern Gründen mit 212 gegen einige 80 Stimmen das Recht der dem aber gerade denjenigen Theil des Volkes umfaſſen, der in
Steuerbewilligung.

ſtimmt. Weiter aber übertrug eine geringe Majorität, aus der
Rechten, dem rechten Centrum und einigen Stimmen der Par-
tei Riedel gebildet, dieſes Recht nicht, wie es ſonſt in con-

Nur die äußerſte Rechte hatte dagegen ge der erſten nicht vertreten iſt und dennoch durch Anzahl und Ge-
ſammtleiſtung den bei weitem größeren Theil der Steuern auf
bringt. Die erſte Kammer iſt weder jenem noch dieſem Be
ſchluß beigetreten. Damit iſt der betreffende Artikel der Ver

ſtitutionellen Staaten üblich, der Volkskammer, als der eigent- faſſung: „die beſtehenden Steuern werden forterhoben“ in Kraft
lichen Vertretung der Steuerpflichtigen, allein, ſondern dieſer geblieben.
und der erſien Kammer gemeinſam. Einigten ſich beide Kam
mern nicht, ſo ſollte die Regierung bis zu dieſer Einigung die
beſtehenden Einnahmen forterheben (Amendement Moecke).
Man halte dabei die Vertretung des preußiſchen Volkes durch
wei Wahlkammern im Sinne, man glaubte der erſten des-das dieſelben Rechte in Bezug auf die Steuern einräumen zu

müſſen als der zweiten. Es war indeß überſehen, daß auch

Nicht viel größere Erfolge haben wir in Betreff des Arti-
kel 105 errungen, welcher der Regierung das Recht beilegt, in
dringenden Fallen ohne vorherige Zuſtimmung der Kammern
Geſetze zu erlaſſen. Mit dieſer Beſtimmung iſt geſagt, daß der
Regierung das Recht der Geſetzgebung zuſteht, ſo lange die
Kammern nicht verſammelt ſind, daß die Regierung neben den
Kammern auch für ſich die geſetzgebende Gewalt zu üben hat,

nach der gegenwärtigen Compoſition der erſten Kammer, die daß es der Regierung alſo geſtattet iſt, wenigſtens zwei Drit
Wähler zur zweiten Kammer aus allen Steuerpflichtigen beſte tel oder drei Viertel des Jahres hindurch (denn die Kammern
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werden hööchſtens 3 bis 4 Monate des Jahres verſammelt ſein),
mit der vollziehenden Gewalt zugleſch die Geſetzgebung zu ü ben,
d. h. abſolut zu regieren, daß es ihr zuſteht, da nach der Ver-
faſſung auch die Steuern durch beſondere Geſetze angeordnet
und auferlegt werden (Art. 99), unter Anderem auch auf ihre
Hand nicht blos die beſtehenden Steuern fortzuerheben, ſondern
ſelbſt neue aufzuerlegen. Es iſt endlich durch dieſen Artikel der
Verwaltung die Moöglichkeit gegeben, ſelbſt Geſetze zu erlaſſen,
welche mit der Verfaſſung in Widerſpruch ſtehen und dieſe theil-
weiſe aufheben.

Der Grundpfeiler jeder Conſtitution und aller Freiheit iſt aber
die Theilung der geſetzgebenden Gewalt zwiſchen Volk und Re-
gierung, die gleiche Berechtigung beider Seiten bei der Ge-
ſetzgebung. Durch Art. 105 iſt das Princip der Theilung der
legislativen Gewalt verrückt, und ſtreng genommen aufgehoben,
die Verfaſſung ſelbſt befindet ſich gleichſam im Zuſtande fortdauern
der Suspenſion, der Rechtsboden iſt fur immer in Frage geſtellt
und eine permanente Dictatur der Verwaltung moglich gemacht.
Die Regierung iſt ſtatt eines Factors der geſetzgebenden Gewalt
der weit übergreifende Hauptfactor derſelben. Die Stellung
der Gewalten zu einander iſt durch die in Rede ſtehenden Be-
ſtimmung nicht minder verſchoben, als wenn man etwa den
Kammern neben ihren legislativen Befugniſſen einen bedeuten-
den Theil der vollziehenden Gewalt übertragen wollte.

Gegen dieſe Auffaſſung iſt eingewendet worden, daß doch
ſehr dringende Fälle eintreten könnten, in welchen die Regierung
gezwungen ſein könnte, ohne die Kammern Geſetze zu erlaſſen,
daß hinreichende Garantieen gegen den Mißbrauch dieſes Rechts
in der Verfaſſung enthalten ſeien. Man ſagte uns wohl, daß nach
der Vorſchrift der Verfaſſung das Miniſterium nur in dringen-
den Fällen Geſetze auf eigene Hand erlaſſen dürfe. Allein es liegt
durchaus in der ſubjectiven Auffaſſung der Verwaltung, welchen
Fall ſie für dringend erachten will, welchen icht. Man ver-
wies uns auf die Verantworilichkeit der Miniſter. Abgeſehen
davon, daß die Verfaſſung dieſe Verantwortlichkeit nicht näher
veſtimmt, daß dieſe für jetzt wenigſtens durch kein Geſetz na
her geregelt iſt, ſo exiſtirt überhaupt keine Verantwortlichkeit,
wenn die Befugniß für den Miniſter in der Verfaſſung gegeben
iſt, in allen Fallen Geſetze zu erlaſſen, die er für dringend
yalt. Aber es bleibt ja den Kammern das Recht der nachträg-
lichen Genehmigung. Wir haben in dieſer Seſſion Gele-
genheit gehabt, zu erfahren, welche Bedeutung vieſer nach
träglichen Genehmigung beiwohnt. Es iſt ſchwer, Thatſa-
chen hinwegzunehmen, die ſich ſeit einem halben Jahre oder
länger geltend gemacht haben, welche bereits ins Leben eingetreten
ſind. Wer mag ſich bereitwillig dazu hergeben, beſtehende Zuſtaudr
ſofort wieder über den Haufen zu werfen, oft mirt ſchweren
Koſten eingeführte Geſetze wieder umzuſtoßen; von Monat zu
Monat ein neues und widerſprechendes Recht im Lande zu

etabliren t 7Wenn die Rechte der preußiſchen Kammern mit Beibehal-
tung des Art. 108 in Bezug auf die Steuern, auf dem Niveau
des Vereinigten Landtags ſtehen geblieben ſind, welchem eben
falls die Befugniß zuſtand, neue Steuern zu bewilligen, ſo
traten dieſelben mit der Beibehaltung des Artikels 105 noch
hinter die Stellung des Vereinigten Landtags zurück. Dem Ver
einigten Landtag ſollten wenigſtens alle neuen Geſetze zur vorp
gängigen Berathung vorgelegt werden. Der morauiſche Ein
fluß einer vorgaängigen Berathung iſt aber ſicherlich höher
anzuſchlagen, als das Recht einer nachträglichen Geneh-
migung.

Jn der Debatte über dieſen Artikel fehlte es an Berufun-
gen auf Preußen's eigenthümliche Stellung nicht, welche ſolche
Beſtimmungen durchaus erheiſche.

Großmacht, darum beduürfe Preußen einer ſtarken Regierung,
eine ſtarke Regierung ſei ohne ſolche Befugniß zu Octroyirun-
gen nicht vorhanden. Es waren dieſelben Argumente, welche
eine gewiſſe Partei in Preußen ſeit 1820 gegen den politiſchen
Fortſchritt, gegen die Erfullung der Verf ſſungsverheißungen
von 1815 in reichlichſtem Maße aufgewendet hatte. Daß Preu-
ßen die kleinſte Großmacht iſt, muß zugegeben werden daraus
folgt aber nicht die Nothwendigkeit jenes Artikels, ſondern die
Nothwendigkeit, ſich durch das übrige Deutſchland zu verſtaärken
uud den Bundesſtaat auf Grundlage des aufrichtigen Conſti
tutionalismus endlich zu Stande zu bringen. Es iſt ferner
unrichtig, daß eine an die Kammern gebundene, eine parla
mentariſche Regierung eine ſchwache Regierung ſei. Erſt ſeitdem
England eine parlamentariſche Regierung beſitzt, hat es die halbe
Welt erobert. Wenn es ſich aber um die Stellung der Regierung im
Jnneren handelt, ſo fehlte es der vormarzlichen Regierung in
Preußen wahrhaftig nicht an jedweder aäußeren Machtbefugniß,
und ſie iſt dennoch der Revolution ohne großen Kampf und
ohne nachheltigen Widerſtand erlegen. Stark iſt die Regierung,
welche innerliche Stützen im Volke hat, welche mit den geſun
den und einſichtigen Elementen des Volks Hand in Hand geht,
ſtark iſt eine Regierung vorzugsweiſe durch die moraliſchen Mit
tel, über welche ſie gebietet, durch die richtige Politik, welche ſie
befolgt, durch das Vertrauen des Volkes, durch den klar
und feſt geſtellten Rechtsboden.

Fur die Beibehaltung des Artikels 105 iſt weiter geltend
gemacht worden, daß der preußiſche Staat ſich noch in Ausnah
mezuſtanden befande, daß, ſo lange dieſe fortdauerten, auch die
Verfaſſung eine Ausnahme Geſetzgebung zulaſſen müſſe. Wir
wollen der Regierung keinen Vorwurf daraus machen, daß ſie
in wild erregter Zeit jenen Artikel in die Verfaſſung gebracht,
daß ſie in einer Periode, welche die raſche Umwandlung des
geſammten Staats Organismus erforderte, 22 Geſetze octrovirt
harte, obwohl wir bei weitem nicht alle für dringend hieiten
aber wir meinten, daß mit der Reviſion der Verfaſſung auch
die Dictatur geſchloſſen werden müſſe. Gegen Aufſtaände und
Rebellion ſicherten andere Beſtimmungen der Verfaſſung hin
laänglich. Der Artikel 110 derſelben legt der Regierung im
Fall des Krieges oder des Aufruhrs die Befugniß bei, die Ha
beas-CorpusAkte, die Unverletzlichkeit der Wohnung, ven
ordentlichen Gerichtsſtand, das Verſammlungs und Vereins-
recht ſowie die Freiheit der Preſſe zu ſuspendiren. Die Re
gierung, welche ſich mit dieſem Artikel in der Hand, mit allen
übrigen Mitteln der Macht hinreichend ausgeruſtet, über den
Haufen werfen ließe, wäre entweder ſchon völlig entwurzelt und
todt oder verdiente nicht zu eyiſtiren.

Bei uns ſtand die Ueberzeugung feſt, daß die Verlänge-
rung der Dictatur über den Abſchluß der Verfaſſung hinaus
und in die revidirte Urkunde hinein, nicht viel unterſchieden
ſein würde von der Wiederherſtellung des Abſolutismus
unter conſtitutionellen Formen. Wir laugneten nicht,
daß in ſehr ſeltenen Fällen gewiſſe dringende Umſtande
eintrelen könnten, welche ausnahmeweiſe die Regierung

nöthigen könnten, etwa Repreſſalien in Zollſtreitigkeiten mi-
dem Auslande ſchleunig anzuordnen oder bei drohender Kriegst
gefahr ein Verbot, Pferde oder Kriegsmaterial auszuführen,
zu erlaſſen. Aber wir wußten auch, daß ſolche Fälle keine Re
gel rechtfertigen konnen, welche die ganze Verfaſſung in Frage
ſtellt. Hier wie anderswo ſchienen uns Nachtheil und Vortheil
in keinem günſtigen Verhältniß. Allerdings wird die Regierung
in ſolchen Augenblicken in der Lage ſein, eine Befugniß zu
üben, welche ihr die Verfaſſung nicht zugeſteht, eben darum
wird ſie dieſelbe ſehr ſelten, mit großer Maßigung und nur bei
augenſcheinlicher Gefahr im Verzuge, ausüben dürſen. Das MiPreußen ſei die tieinſte
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niſterium wäre allerdings in einem ſolchen Falle zum Bruch Ordonnanzen! Von dieſem Artikel wurde 1830 gegen die Preſſe
der Verfaſſung genöthigt, um ſo ſicherer wird nur in den Fällen Gebrauch gemacht und Carl X. ging des Thrones der Bour-
davon Gebrauch gemacht werden, in welchen die öffentliche Mei bonen verluſtig!
nung entſchieden auf ſeiner Seite ſein muß. Und ein Verfaſ Aber ſchon dieſe geringe Beſchränkung des Artikels nach
ſungsbruch als Ausnahme iſt gewiß einer Regel vorzuzie dem Geppert'ſchen Antrage ging der rechten Seite des Hauſes
hen, welche die Verfaſſung gerade in dem weſentlichſten Punkte und leider auch dem Miniſterium zu weit. Es fragte ſich nämlich im
aufhebt. Nur dann, wenn für ſolche ganz ungewöhnliche Aus concreten Fall, wenn ſolche Geſetze erlaſſen werden, ob die Gerichte
nahmsfaälle keine Regel gemacht wird, kann man erreichen, daß des Landes, ob die richterliche Gewalt dieſelben als verfaſſungsge-
nur das Nothwendige geſchieht. Sobald man aber aus der maß erlaſſen anerkennen werde oder nicht, ob dieſe ſolche Ge
ſeltenen Ausnahme eine Regel macht, wird, wie die Menſchen ſetze dann durch ihre Urtheile werden ausführen wollen oder nicht.
einmal ſind viel mehr geſchehen, als das Nothwendige. Ueber Sobald man ſich ſtreng innerhalb der Befugniß halten wollte,
dieß muß vorausgeſetzt werden daß die Miniſter, welche das welche der proviſoriſchen Geſetzgebung durch den Beſchluß der
conſtitutionelle Preußen regieren werden, auch außerordentli Kammer gezogen war, ſobald man nicht wider Beſtimmungen der
chen Nothfallen gewachſen ſeien. Zudem werden dieſe Minſſter Verfaſſung in den ſo zu erlaſſenden Geſetzen angehen wollte, war
ihre Kammern ſtets auf 3 Jahre hinaus kennen, ſie wiſſen, kein Grund zu ſolcher Beſorgniß. Dennoch wurde ein Antrag ein
über welche Majorität ſie in ihnen zu verfugen haben, ſie wiſ gebracht, daß „die Gültigkeit ſolcher von der Regierung einſei
ſen damit auch im Voraus, wofur eine nachträgliche Genehmi tig erlaſſenen Geſetze nur von den Kammern zur Erörterung
gung zu erwarten iſt, wofur nicht. gezogen werden koönne.“ Wir waren entſchieden anderer Anſicht.

So votirten wir denn gegen jenen Artikel, welcher der Regierung Nach unſerer Meinung darf die richterliche Gewalt niemals, am
geſtattet, in dringenden Fallen allein Geſetze zu erlaſſen. Aber wir wenigſten im conſtitutionellen Staat zu einer bloß ausfüh-
erlangten nur 63 Stimmen für die Streichung deſſelben; wir konn- renden Behörde herabgedrückt werden, niemals darf dem
ten nicht einmal die Mitglieder unſerer Partei zuſammenhalten. Bürger der letzte Schutz des Geſetzes und der Verfaſſung, der
Für dieſen bereits vorausgeſehenen Fall hatten wir das Amende für ihn im Urtheil des Gerichts liegt, entzogen werden. Ueber
ment Fubel eingebracht, welches lautete: „Zur Aufrechterhal- all wo man dem Richterſtande das überlaſſen hat was ihm im
tung der öffentlichen Sicherheit, ſowie zur Beſeitigung eines ganzen Umfange zukommt, „die Bewahrung des Geſetzes haben
ungewöhnlichen Nothſtandes, dürſein, wenn die Kammern nicht die Verfaſſungen Beſtand gehabt, nirgend hat ſich jenes
verſammelt ſind, in dringenden nach dem Schluſſe der Kam- franzöſiſche Syſtem als wohlthätig erwieſen, welches das ganze
mern eingetretenen Fällen unter Verantwortung des geſamm politiſche Leben der Nation in die Kammern einerſeits,
ten Staatsminiſteriums über Gegenſtände, welche weder dem in die Regierung andererſeits, und in das gegenſeitige
Gebiete der Verfaſſung noch der in derſelben ausdrücklich vor Verhältniß dieſer beiden Potenzen allein concentrirt. Die rich
behaltenen Geſetzgebung angehören, Verordnungen mit Ge terliche Gewalt muß mit der unparteiiſchen Handhabung des
ſetzeskraft erlaſſen werden. Solche Erlaſſe ſind unter der Be Geſetzes mit der Erhaltung und Bewahrung der Verfaſſung
zeichnung“ „vorläufige Verordnungen „bekannt zu machen und ſeibſtändig zwiſchen Volk und Regierung ſtehen, und in jedem
den Kammern bei ihrem nächſten Zuſammentritt ſofort vor einzelnen Fall eine Entſcheidung geben können. Es gelang uns,
zulegen.“ Hierdurch wäre wenigſtens die Befugniß der Regie jenen Antrag zweimal zurückzuweiſen, ſowohl bei der erſten
rung bedeutend beſchrankt, die Verfaſſung und die in derſelven Berathung als da er aus der erſten Kammer wieder an uns
vorbehaltene Geſetzgebung von Octroyirungen frei gehalten wor gebracht wurde. Jn demſelben Sinne haben wir die Beſtim
den, und dieſe einſeitigen Geſetze wären ſchon durch ihre Form mung der Verfaſſung vom 5. Decbr. „daß keine vorgangige
kenntlich geweſen. Aber auch dieſer Antrag fand keine Majori Genehmigung der Behörden nothwendig ſei, um Beamte wegen
tät, und erſt das Amendement Geppert wurde angenommen. Ueberſchreitung ihrer Amtsbefugniſſe zu verklagen“, aufrecht
Es beſchränkte die Befugniß der Regierung, proviſoriſche Ge erhalten.
ſetze zu erlaſſen, auf die Fälle „der Beſeitigung eines unge Eigenthümlich war bei allen Berathungen dieſer Art die
wöhnlichen Nothſtandes und der Aufrechthaltung der öffentlichen Erſcheinung, daß die Rechte, indem ſie uns fortwährend des
Sicherheit“ und ſchrieb zugleich vor, daß ſolche Geſetze den Beſtim Gallicismus, des franzöſiſchen Conſtitutionalismus beſchuldigte,
mungen der Verfaſſung nicht zuwiderlaufen dürften. Die in der dieſem Syſteme ſelbſt eifrig nachging, während wir weit da
Verfaſſung vorbehaltene Geſetzgebung (gegen 40 organiſche Ge von entfernt waren. Die rechte Seite war es, die fortwährend
ſetze) waren indeß mit dieſem Beſchluſſe der Regierung nicht auf die Herabdrückung der richterlichen Gewalt, auf die Un
entzogen und welchen weiten Umfang nimmt die Beſtimmung: ſelbſtandigkeit der Gemeinden auf ſtrenge büreaukratiſche For
„zur Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit ein! Zur men, auf die Regierung durch Prafekten und deren Unterbe-
Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit kann die Regierung amten drang; indeß wir ſtets die germaniſchen Formen der
z. B. die geſammte Preßgeſetzgebung einſeitig reguliren, unv Verfaſſung, die Bedeutung, die Selbſtändigkeit und Unab-
den Steuerpflichtigen durch ein octroyirtes Steuergeſetz ſo und hangigkeit der richterlichen Gewalt, die Selbſtregierung der Ge
ſo viel Steuern mehr abfordern! Es enthält dieſer Beſchluß der meinden Kreiſe und Provinzen, die Durchdringung des ge-
zweiten Kammer genau dieſelbe unglückliche Vorſchrift, wie der Art. ſammten Staates mit lebendigen organiſchen Bildungen erſtreb-
14 der franzöſiſchen Charte von 1814: der Koönig erläßt die ſten und verfochten.
zur Sicherheit des Staates nothwendigen Verordnungen und (Fortſetzung folgt.)



Bekanntmachungen.
Auf Grund der Beſtimmung des 3

des Geſetzes vom 19. November 1849, be-
treffend die Feſtſtellung der bei Ablöſung
der Reallaſten zu beachtenden Normal-
Preiſe und Normal-Marktorte, werden alle
zum Bezug ablöslicher Reallaſten im Mans-
felder Seekreiſe Berechtigten hierdurch ein-
geladen ſich
am 4. März d. J. Vormittags 11 Uhr

im „Schiff“ zu Eisleben einzufinden,
um die Mitglieder für die Diſtricts-Com-
miſſion zu erwählen.

Helmsdorf, den 26. Januar 1850.
Der Königliche Landrath.

v. Kerßenbrock.

C. A. Pohlmann jumior,
Brüderſtraße Nr. 226,

empfiehlt einem verehrten hieſigen und auswärtigen Publikum ſein in allen Nuancen
vollſtändig aſſortirtes

r von Strickgarnen,wie auch das jeder Anforderung entſprechende, reich ausgeſtattete

Lager von Manufacturwaaren
in Wolle und Baumwolle, als: Jacken, Strümpfe 2e., gewebt
und geſtrickt, und verſpreche bei ſtreng reeller Bedienung die
billigſten Preiſe.

Hausverkauf.
Jn einer Mittelſtadt des Preuß. Her

zogthums Sachſen iſt ein in gutem bau-
lichen Stande befindliches maſſives Wohn
haus, worin ſeit langen Jahren die Schwarz-
und Schoönfärberei, ſowie Druckerei, bei
einer ſehr ausgebreiteten Kundſchaft ſchwung
haft betrieben worden und noch jetzt betrie
ben wird und deſſen Räumlichkeiten und
Lage ſich auch zu jedem anderen Geſchäft,
als Gerberei, Seifenſiederei und dergl. eig-
nen, wegen Kranklichkeit des Beſitzers ſo
fort zu verkaufen und ertheilt hierüber
auf mundliche oder portofreie ſchriftliche
Anfragen unentgeltlich nähere Auskunft der
Rechtscandidat und Kommiſſionair Klie-
ber in Zeitz, Markt Nr. 153

Ein Rittergut im Herzogthum Sachſen
mit etwa 1000 Morgen Flache vorzügli-
chen Bodens, feiner Schäferei und voll
ſtändigem Jnventarium, ſoll verkauft und
zu Johannis übergeben werden.

Der Kaufpreis iſt 120,000 A und
das Nähere bei dem Unterzeichneten zu er
fahren.

Kemberg bei Wittenberg,
den 21. Januar 1850.

Der Rechts-Anwalt
Loeſer.

Der Eintrittspreis zu den Dioramen
und dem Diaphanorama im Saale
des „goldenen Pflugs“ iſt in der Erwar-
tung eines zahlreichen Beſuches und mit
der Verſicherung, daß Niemand das Lotal
unbefriedigt verlaſſen wird, von heute an
auf 21 9 geſetzt Kinder die Hälfte.

Halle a/S., den 30. Jan. 1850.
Der Maler A. Herbſt.

iümnlia dung n Maskenball
in Delitzſch, Sonntag den 3. Februar er. im Saale des Schützenhauſes.
Einlaßkarten für Damen à 73 für Herren à 10 ſind bei dem

Schützenhauswirth Herrn Leonhardt hier zu haben.
Nur den älteren Herren und Damen iſt geſtattet, in Spitzenaugen zu erſcheinen.

Delitz ſch. Der Turn-Verein.
Schnee und Eis fährt gern und billig An

weg Eckert, Klausſtraße Nr. 889. ein zu früh entblättertes Röschen.
Ein fettes Schwein ſteht zu verkaufen Ach! herzlich hab' ich Dich geliebet,

im „ſchwarzen Bär. Weit mehr, als ich Dir kund gemacht,
Mehr als die Welt mir Glauben giebet,

Gas Aether, Mehr als ich ſelbſt vorhin gedacht.
in beſter Qualität, im Ganzen und Ein Drum wird auch meine Trauer währen,

lnen billigſt in d illations t Wenn ſchon die Zeit die Thränen hemmt;d ne illigſt in der w r Das Herz kenm andre Arten ähren,
Als die die Wangen uüberſchwemmt.

Ober- Leipzigerſtraße Nr. 1634, zweite Du erſte Liebe meiner Jugend!
Etage, ſind einige Zimmer an einen ru- Ein innig Denkmal Deiner Huld,
higen Einwohner zu vermiethen. Das Und die Verehrung Deiner Tugend,
Nähere daſelbſt.

T. Th.nnd SS

Sind meines Herzens ſtäte Schuld.

Eine ſehr freundliche und gut meublirte
Stube iſt an der Promenade Nr. 1366
noch billig zu vermiethen.

Eine Wohnung, beſtehend aus 2 Stu-
ben, 2 Kammern, Küche und Speiſekam-

FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Am 28. d. M. früh 11 Uhr wurde
mer, iſt jetzt zu vermiethen und zwar an meine liebe Frau von einem muntern Kna-
einzelne Herren oder an eine kinderloſe Fa ben glucklich entbunden.
milie, und kann zu Oſtern, auf Verlangen
auch früher, bezogen werden.

L. Haedicke, Schulberg Nr. 98.

Cocosmussöl-Soda-Seife,
à B. 5 Hautausschläge und Flech-
ten heilend, den Schmutz schnell wegneh-
mend, verkauft F. A. Hering.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Halle, den 30. Januar 1850.
G. Knauth,

Cand. min. u. Oberlehrer.

Berichtigung.
Jn der Verlobungs Anzeige von Auguſt

Erfurt (ſ. Nr. 23 des Cour.) iſt ſtattOffiziant: Poſt Secret air zu leſen. Poſt

S
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